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Norm

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita idF 1993/463;

AuslBG §28b idF 1993/463;

AuslBG §3 Abs1;

AVG §45 Abs2;

VStG §1 Abs2;

VwGG §33a;

Rechtssatz

Die belangte Behörde ist nicht von der Rsp des VwGH abgewichen. Rechtsänderungen nach abgeschlossener Tat

berühren bei Fehlen einer besonderen gegenteiligen Übergangsregelung die bereits eingetretene Strafbarkeit nicht

und haben, wenn Taten der gleichen Art weiterhin strafbar bleiben, gemäß § 1 Abs 2 VStG nur hinsichtlich der Strafe

zur Folge, daß ein etwaiges nunmehr für den Täter günstigeres Recht zur Anwendung zu kommen hat. Durch die

Einführung des § 28b AuslBG mit der Novelle 1993/463 wurde § 28 Abs 1 Z 1 lit a AuslBG in der zum Tatzeitpunkt

anzuwendenden Fassung, insbesondere auch hinsichtlich der Strafdrohung, nicht abgeändert. Es liegt im Wesen der

freien Beweiswürdigung, daß weitere Beweisanträge nicht mehr berücksichtigt werden müssen, wenn sich die Behörde

auf Grund der bisher vorliegenden Beweise ein klares Bild über die maßgebenden Sachverhaltselemente machen

konnte.

Schlagworte

Beweiswürdigung Sachverhalt angenommener geklärter Beweiswürdigung antizipative vorweggenommene
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